Landeshauptstadt
Beschlussvorlage Mainz

Drucksache Nr.
offentlich 0854/2026
Amt/Aktenzeichen Datum TOP
80/23 He 17 1/22 12.05.2026

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 26.05.2026

Beratungsfolge Gremium Zustdndigkeit Datum Status
Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim Anhoérung 09.06.2026 0
Wirtschaftsausschuss Vorberatung 11.06.2026 0
Stadtrat Entscheidung 17.06.2026 0
Betreff:

Grundstiicksangelegenheit;
Verkauf einer Teilflache des stadtischen Grundstiicks Gemarkung Hechtsheim, Flur 17,
Nr. 309/3, Bgm.-Heinrich-Dreibus-Strale an die Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH

Mainz, 19.05.2026
gez.

Manuela Matz
Beigeordnete

Anlage: Lageplan

Mainz, 26.05.2026

gez.

Nino Haase
Oberbiirgermeister

Beschlussvorschlag:
Der Ortsbeirat Mainz-Hechtsheim nimmt zur Kenntnis, der Wirtschaftsausschuss empfiehlt, der
Stadtrat beschlieRRt, eine Teilfliche von ca. 1.909 m? des stadtischen Grundstuicks

Gemarkung Hechtsheim

Flur 17, Nr. 309/3, Bgm.-Heinrich-Dreibus-StraRe, 1.993 m?

zu einem Kaufpreis von 405.662,50 € an die Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) zu verduBern.




Das o0.g. Grundstiick ist als 6ffentliche Verkehrsflache im Bebauungsplan ausgewiesen, weshalb man
sich auf einen Kaufpreis von 25% des aktuell dort giiltigen Bodenrichtwertes (25% x 850 €/m? =
212,50 €/m?) geeinigt hat. Die MVG libernimmt alle im Zusammenhang mit dem Abschluss des Ver-
trages entstehenden Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten) zzgl. die Kosten
der Vermessung.

Im Ubrigen gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen der Stadt Mainz.
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Sachverhalt
1. Sachverhalt:

Die MVG plant die Erweiterung des StraBenbahnnetzes in der Landeshauptstadt Mainz.

Konkret mochte die MVG die StraRenbahn-Wendeschleife in Mainz-Hechtsheim ausbauen. Daflir
muss eine Teilflache von ca. 1.909 m? des stadtischen Grundstiicks Gemarkung Hechtsheim, Flur 17,
Nr. 309/3 in Anspruch genommen werden (siehe Lageplan).

Das Bauvorhaben sieht im Wesentlichen die Erneuerung des bestehenden Wendeschleifengleises,
den Neubau eines zusitzlichen Wende-/Uberholgleises innerhalb der Wendeschleife inklusive der
erforderlichen Fahrleitungsinfrastruktur vor. Ebenso soll ein Wartungsweg am zu erneuernden Ver-
bindungsweg innerhalb des Wendeschleifenbereichs eingerichtet und naturschutzrechtlich erforder-
liche Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen durchgefiihrt und unterhalten werden. Weiterhin werden in
diesem Zuge die beiden Haltestellen barrierefrei ausgebaut. Die MVG hat am 21.07.2025 fiir diese
Malnahme bei der zustiandigen Behorde einen Antrag auf Planfeststellung nach dem Personenbefor-
derungsgesetz gestellt. Die festzustellenden Pldane sind der Stadt Mainz bekannt und wurden mit den
beteiligten Fachamtern abgestimmt.

Das Grundstlick wird im Bebauungsplan Heuergrund - Teil | (He 75/1) als 6ffentliche StraBenverkehrs-
flache Giberplant. Bis heute wurde diese Nutzung dort aber nicht realisiert, weshalb die Flache wei-
terhin als Wiese genutzt wird. Die Stadt Mainz ist grundsatzlich bereit, diese Flache an die MVG zu
verkaufen, da eine Realisierung als o6ffentliche Verkehrsflache nicht mehr in Frage kommt.

Da diese Trasse in den Sommerferien im Zuge weiterer Baumalnahmen auf dieser Strecke realisiert
werden soll, wurde mit der MVG bereits ein Gestattungsvertrag mit Kiindigungsmaoglichkeit zur Absi-

cherung der Nutzung geschlossen. Die vorbereitenden MalBnahmen kdnnen damit bereits umgesetzt
werden.

2. Losung:

Es wird wie im Beschlussvorschlag angefiihrt verfahren.

3. Alternativen:

Das Grundstiick wird nicht verduBert und die Stadt Mainz bleibt Eigentimerin. Die MVG hat die Nut-
zung durch den Gestattungsvertrag gesichert. Die Stadt Mainz hat, solange der Gestattungsvertrag
nicht gekiindigt wurde, faktisch keine Nutzungsmaoglichkeiten mehr fir das Grundstlick. Daher erach-
tet die Verwaltung einen Verkauf des Grundstiicks an die MVG am sinnvollsten.

Finanzierung
4. Ausgaben/Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen zu 2. und 3.

Einmalige Ausgaben: keine
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Einnahmen: 405.662,50 €

PSP-Element: 7.000208.771
Sachkonto: 68510001

Seite 4 von 4



	Anlage
	OStatus
	Beratungsfolge
	SMC_BM_VOTEXT5
	SMC_BM_VOTEXT6
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung

